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Haushaltssatzung der Gemeinde Meddewade 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 03.02.2015 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.053.600 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.135.700 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von  -82.100 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
1.018.700 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

996.700 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
75.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

97.000 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
75.000 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
1,23 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 330 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            330 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            340 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Meddewade, den 04.02.2015 
 

 
(Siegel) 
 

 
 Bürgermeisterin 
 Wulf 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Meddewade 

für das Haushaltsjahr 2015 
------------------------------------------------------------------- 

 
Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und seiner Gemeinden wird zum 01.01.2015 
auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.  
 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2015 ist neben der Gemeindeordnung somit die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.  
 
Daneben war der Haushaltserlass 2015 des Innenministers vom 05.09.2014 zu 
berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite 
beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014. 
 
Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im ersten Jahr der 
doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse und der Ansätze des 
Vorjahres zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen. 
 
Da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres 2015 erstellt werden kann und auch die 
Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde, ist dieser Haushalt 
insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen so wie Abschreibungsauf-
wendungen) mit Unsicherheiten behaftet. 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 239 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 649 
 
c) nach Zensus 2011 788 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013) 841 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
342 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Größere Gewerbebetriebe sind in der Gemeinde nicht vorhanden. 
 
 
 
Sonderlasten 
 
Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Um dem steigenden Bedarf gerecht 
zu werden und den gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung zu erfüllen, erfolgte im Jahr 2014 
eine Erweiterung des Kindergartens. Da für den laufenden Betrieb dieser Einrichtung bisher 
nicht die ursprünglichen erwarteten Zuschüsse bewilligt wurden, belastet die U3-Betreuung 
den vorliegenden Haushalt erheblich. 
 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Überschuss 2011: 0 EUR 
Überschuss 2012: 20.945 EUR 
Überschuss 2013: 70.783 EUR 
 
 
 
Anzahl der im Haushaltsjahr 2013 Gewerbesteuer zahlende Betriebe: 15 
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2011 2012 2013 2014 2015
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 7 5 5 5 5

Grundsteuer B 81 83 86 85 88

Gewerbesteuer 3 43 64 55 55
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 315 322 365 375 406

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 12 11 11 12 6

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 5 5 5 6 6

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 98 129 158 176 230

Sonderschlüsselzuweisungen 0 7 23 21 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

37 33 34 35 37

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 558 638 751 770 833

Veränderung Vorjahr (in %) 14,3% 17,7% 2,5% 8,2%

Gewerbesteuerumlage 4 7 14 11 11

allgemeine Kreisumlage 206 215 222 249 274

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 103 106 114 129 148

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 313 328 350 389 433

Veränderung Vorjahr (in %) 4,8% 6,7% 11,1% 11,3%
Überschuss im Produkt 611 245 310 401 381 400

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Meddewade 
 
Geplante Investitionen 

 
 

 
 

FEUERWEHR   

   

12600.7831000 Bewegliches Vermögen (Digitalfunk 
/ Schutzkleidung) 

9.000 € 

 
 

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER  

   

36500.7852000 Neubau Außenanlagen 50.000 € 
 
 

SCHMUTZWASSER  

   

53810.7853000 Ausrüstung Kläranlage (Sandfang, 
Zulaufpumpe) 

16.000 € 
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Vorvorjahr Vorjahr HH-Jahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2013 2014 2015

EUR EUR EUR

Vorvorjahr Vorjahr HH-Jahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2013 2014 2015

EUR EUR EUR

Musikschule - Musikschule Bad Oldesloe Stadt 
u. Land e.V.263001

2

5

33100

42400

444 613 700

200 200

1.200 1.200 1.200

230Förderung Wohlfahrtpflege - Seniorenclub

Förderung des Sports - Zuschuss Sportverein

Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer 
Gemeindetag

408 700

600 600

Förderung Wohlfahrtpflege - Jugendclub

Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband

1 11120

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 330 / 330 / 340.
Die Hundesteuer beträgt 60,- bis 120,- EUR je Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

2 12600

508

454

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

3 33100 700 700 700

4 33100 Förderung Wohlfahrtpflege - Kulturverein 400 400 400

8



Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Meddewade hat ihre Ausgaben schon weitgehend auf die Pflichtaufgaben beschränkt. 

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist den neu aufzuführenden Abschreibungen geschuldet. Die 
Gemeinde wird nach Vorlage endgültiger Zahlen mit der Eröffnungsbilanz Möglichkeiten diskutieren 
müssen, zukünftig auch die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Um Ein- und Auszahlungen im Haushalt 2015 auszugleichen, hat die Gemeinde die Hebesätze für die 
Grundsteuer A und B jeweils um 20 Punkte angehoben.

9
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1260 Brandschutz  

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3650 Kindergarten 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5731 Alte Schule 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

3650 Kindergarten 

Die Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar. 
Die Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen innerhalb eines 
Budgets verwendet werden. 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

im Vorjahr 
2014 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2014 des 

Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2015 Bemerkungen 
      

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

1  Raumpflege 
Kindergarten 0,26 ---------- 0,26 ---------- 0,26 ---------- 

geringfügig 
beschäftigt          
10 
Wochenstunden 

2  Gemeindearbeiter 0,26 ---------- 0,26 ---------- 0,26 ---------- 
geringfügig 
beschäftigt 
9,86 
Wochenstunden 

3  Gemeinde-
arbeiterin 0,23 ---------- 0,23 ---------- 0,23 ---------- 

geringfügig 
Beschäftigt 
8,97  
Wochenstunden 

4  Gemeindearbeiter 0,16 ---------- 0,16 ---------- 0,16 ---------- 
geringfügig 
beschäftigt 
5,98 
Wochenstunden 

5  Gemeindearbeiter 0,16 ---------- 0,16 ---------- 0,16 ---------- 
geringfügig 
beschäftigt 
5,98 
Wochenstunden 

6  Gemeindearbeiter 0,16 ---------- 0,16 ---------- 0,16 ---------- 
geringfügig 
beschäftigt 
5,98 
Wochenstunden 

         

  gesamt                         1,23             
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Gemeinde Meddewade 
 
Investitionsprogramm 

 
 

 
Die Gemeinde Meddewade hat im Investitionsprogramm des 
Haushaltsjahres 2015 für die Jahre 2016 bis 2018 keine Fest-
setzungen getroffen. 
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